29. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorherigen Registrierungen


(Belgisches Staatsblatt vom 31. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE


29. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorherigen Registrierungen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen, bestätigt durch das Gesetz vom 19. Juli 2001, des Artikels 3bis, eingefügt durch das Gesetz vom 28. März 2003 und abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2003 und 23. Dezember 2005;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorherigen Registrierungen;

Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 16. November 2023;

Aufgrund der Stellungnahme des bei der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschusses vom 26. Januar 2024;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. Februar 2024;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 7. März 2024 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Aufgrund des Beschlusses Nr. 75.830/3 des Staatsrates vom 8. März 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette ausgestellten Zulassungen, Genehmigungen und vorherigen Registrierungen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 30. Juli 2008 und 3. August 2012, wird durch eine Nummer 11 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"11. Tätigkeit im privaten Bereich: jede Tätigkeit, die zum Zuständigkeitsbereich der Agentur gehört und von einer natürlichen Person in einem persönlichen, streng eingegrenzten und örtlich begrenzten Rahmen auf nicht berufliche, nicht öffentliche und unbezahlte Weise und zu sozialen und/oder Freizeitzwecken ausgeübt wird."


Art. 2 - Artikel 2 § 2 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 9. November 2009, 3. August 2012, 17. Dezember 2012 und 25. Juni 2018, wird durch eine Nummer 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. Anbieter, die eine Tätigkeit im privaten Bereich ausüben."


Art. 3 - Der für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 29. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL

